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Teil A: Planzeichnun g FFH-Gebiet "Buckau und Nebenfliel3e"
[ . _ . . . .
) : 566 DE 3740 -302 | Planungsrechtliche Festsetzungen Planzeichenerklarung
N“" Gemarkung Kopernitz _ _
\ wa Flur 1 1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 BauGB i.V.m. §§ 1und 11 BauNVO) Art der baulichen Nutzung § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
\\ e 1.1 Sonstiges Sondergebiet gem. § 11 BauNVO , d b
\ — 1.1.1 Im Geltungsbereich des Bebauungsplans wird gem&aR § 11 BauNVO ein sonstiges Sondergebiet mit der SO Sonstiges Son erg.e et § 11 Abs. 2 BauNvO
\ Zweckbestimmung "Photovoltaikanlagen" festgesetzt. Zweckbestimmung: §
\e o505 SO "Photovoltaikanlagen
v 156 1.1.2 Im Sondergebiet "Photovoltaikanlagen” sind gemaR § 11 Abs. 2 S. 1 BauNVO folgende Anlagen .
- \ . und Nutzungen allgemein zulassig: MaB der baulichen Nutzung § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
\\u; - Photovoltaikmodule in Festaufstanderung einschlieRlich inrer Befestigung auf und im Erdboden, Nutzungsschablone
¥ - technische Einrichtungen und Nebenanlagen zum Betrieb von Photovoltaikmodulen (z.B. Transfor-
matoren, Wechselrichter, Schaltanlagen), Art der baulichen Nutzung und Zweckbestimmung
\ - Betriebsgebaude und Nebenanlagen, die der Speicherung von Energie dienen, § 9 (1) BauGB und 8 11 BauNVO
\ - die fur die ErschlieBung der Photovoltaikanlagen erforderlichen Ver- und Entsorgungsleitungen, dflach i Hohe baulicher Anl
\ - Einrichtungen und Nebenanlagen fur die Wartung, Instandsetzung, Pflege und Service sowie zur Grun Gaézenza © ein ?nu (lj(;)e?rGgKagen
P technischen Ubgrwachung dgr Photovoltaikanlagen, § 17, 19 BauNVvO § 18 BauNVO
_ - Zuwegung und innere ErschlieBung
| - Einzaunung Bauweise und Uberbaubare Grundstucksflache § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
Rl 1.1.3 Die Grundflachenzahl darf geméafR § 19 Abs. 4 S. 2 BauNVO um bis zu 25 vom Hundert uiberschritten
<65,81 = 4 g \ . poaiez x62,21 ” werden. Baugrenze § 23 Abs. 3 BauNVvVO
6.1 <63, 4 ,// : , > 2 Q 1.1.4 Die Hohe der baulichen Anlagen darf eine Maximalgelandehdhe von 74,50 m DHHN
\ ' ' : ; g A nicht uberschreiten. Verkehrsflachen § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB
\\ 1.1.5 Die festgesetzten Hohenbegrenzungen fir baulichen Anlagen kénnen um bis zu 5 m StraBenverkehrsflachen
\ durch untergeordnete technisch erforderlicheBauteile (z.B. Antennen, Blitzableiter, Masten) 0 - offentlich
\3\6'3 <66,39 tberschritten werden. p - privat
\\ 1.1.6 Die Unterkante der Solarmodultische darf eine Hohe von 80 cm ber GOK nicht unterschreiten.
\\ SO Phot caikan] 1.1.7 Die HOhe der Einzaunung ist bis maximal 2,00 m tiber Geldnde zulassig. Grinflaichen § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB
otovolitalkaniagen
//63-6 A 9 . 2. Besonderer Nutzungszweck von Flachen gemal § 9 Abs. 1 Nr. 9 BauGB
~ Teilflache 1 SO Photovoltaikanlagen ) _ _ o _ Griinflache, privat
<66,85 Teilflache 2 EESgs 2.1 Auf der Flache mit dem besonderem Nutzungszweck "Aussichtsturm" ist ein Aussichtsturm
3,50 ellflache mit Schautafeln zulassig.
1 0.6 3.50 2.2 Aufder Flache mit dem besonderem Nutzungszweck "Aussichtsturm” ist eine Héhe .
°%8 ' ’ 49 der baulichen Anlagen vom maximal 8 m tiber GOK zul&ssig. Planungen, Nutzungsregelungen, MaBnahmen und Flachen § 9 Abs. 1 Nr. 20,25 BauGB
wa0s  Gemarkung‘Képernitz _ fur MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
o ~64,48 Elur 3 3. MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft von Natur und Landschaft
| (8 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) T T T Umgrenzung von Flachen fur MaRnahmen
3.1 Im ges__am.ten Geltu_r_wgsbereich_ is§ die Befestigung von Fahrgassen und Stellplatzen nur in wasser- # B zun?Schutz? zur Pflege und zur Entwicklung § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB
durchlassiger Ausfiihrung zulassig (Schotterrasen 0.4.). T T T T T von Natur und Landschaft
3.2 Einfriedungen der Gesamtanlage sind so zu gestalten, dass diese 20 cm (iber dem Boden offen
gehalten werden. gooooooo Umgrenzung von Flachen zum Anpflanzen § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB
o Z von Baumen, Strauchern und sonstigen
3.3 Innerhalb der MaBnahmenflache ACEF 1 sind auf gesamt ca. 35.300 m2 Feldvogelstreifen © 0000000 Bepflanzungen
16 e . . . .~ . .
von Uberbauung freizuhalten und als artenreiche Bliuhflache einzusden. Zu verwenden
ist heimisches ste_mdo_r_tgere_chtes Saatgut oder alternatl\_/ Ma_hdgutu_bertragung bzw. ) Elachen fir Landwirtschaft und Wald § 9 Abs. 1 Nr. 18 BauGB
Heumulchsaat. Die Flache ist extensiv zu pflegen und ein- bis zweimal pro Jahr zu mahen.
Zwischen 15. April bis 15. August ist von der Mahd abzusehen.
Flachen fur Wald
3.4 Innerhalb der MaRnahmenflache ACEF 2 ist ein Zauneidechsenhabitat aufzuwerten. Der bestehende

Lesesteinhaufen ist zu erhalten und auf mindestens 4 m Lange, 4 m Breite und 1 m Héhe um Totholz,
Wurzelstécken und Steine zu erganzen. Sudexponiert sind flache Steine aufzulegen. Die Haufen sind
von einem ca. 1 m breiten sandigen Rohbodensaum zu umgeben. Auf der gesamten MalRnahmenflache

ACEF 2 sind sukzessiv aufkommende Gehdlze zu entfernen.
3.5 Die Flachen unter und zwischen den Photovoltaikmodulreihen und die gehélzfreien Flachen auBer- Grenze des raumlichen Geltungsbereichs § 9 Abs. 7 BauGB
des Bebauungsplans
i e e e e
oo

51 Sonstige Planzeichen

SO Photovoltaikanlagen
Teilflache 6

0,6 3,50

halb der Baugrenzen sind als extensive Grunflachen durch extensive Pflege zu entwickeln.
Die Flachen sind entweder ein- bis zweimal pro Jahr zu mé&hen oder zu beweiden.

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB
zu belastende Flachen
zugunsten Ver- und Entsorgungstrager

4. MaRnahmen zur Anpflanzung und zur Erhaltung von Baumen und Strauchern
und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

4.1 Die Einfriedung ist slidlich der Teilflache 1 und westlich der Teilflache 2 auf je gesamter Lange
sowie nordlich der Teilflache 3 auf einer Lange von 200 m mit klimmenden, schlingenden
und rankenden Pflanzen zu begriinen und zu erhalten. Anzupflanzende Arten und Qualitaten Anbauverbotszone (20 m)
sind der Pflanzliste 1 der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung zu entnehmen.
Zwischen den Pflanzen ist ein Pflanzabstand von 1,5 m einzuhalten.

&0
o

Anbauverbote/- beschrankungen gem. 8 9 (1, 2) FStrG

Anbaubeschrankungszone (40 m)

4.2 In der geknnzeichneten Flache mit der Bezeichnung "Sichtschutzhecke" sind auf gesamt
ca. 1029 m2 eine Strauch-Staudenhecke in einer Breite von 5 m anzupflanzen und dauerhaft Darstellungen der Plangrundlage
zu erhalten. Die Hecke ist mindestens dreireihig versetzt anzulegen. Der Pflanzabstand
zwischen den einzelnen Reihen sowie den Pflanzen einer Reihe betragt 1,5 m.

Arten und Qualitaten sind der Pflanzliste 2 der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung zu entnehmen.

xeéoémarkung Kopernitz
Flur 4
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Gemarkung Koperny
Flur 3
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I Hinweise Nachrichtliche Ubernahme
. Bodendenkmale
SO Photovoltaikanlagen a0 Auf die Einhaltung der gesetzlichen Meldepflicht und die Erhaltungspflicht gemaR § 7 Abs. 1 BbgDSchG FFH-Gebiet "Buckau und NebenflieRe"
im Falle unerwartet freigelegter archéologischer Funde oder Befunde wird hingewiesen.

Sollten bei Erdarbeiten Bodendenkmale, wie Steinsetzungen, Mauerwerk, Erdverfarbungen, Holzpféhle
oder - bohlen, Tonscherben, Metallsachen, Minzen, Knochen u.a. entdeckt werden, sind diese unver-
ziglich dem Brandenburgischen Landesamt fiir Denkmalpflege und Arch&ologisches Landesmuseum, TW - DN 80 - AZ Trinkwasserleitung WAZV
Abteilung Bodendenkmalpflege, und der unteren Denkmlaschutzbehdrde des Landkreises anzuzeigen. —

(8 11 Abs. 1 und 2 BbgDSchG)

Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige in unverdndertem
Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren fir die Erhaltung des Fundes zu schitzen.
(8 11 Abs. 3 BbgDSchG)

Funde sind unter den Voraussetzungen der §§ 11 Abs. 4, 12 BbgDSchG abgabepflichtig.

Teilflache 4
3,50

o _ v o
Burgenwanderweg : 62 o N AN
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> ] \ 0,6

Altlasten

Sollten bei Bodenuntersuchungen, chemischen Analysen u.a. Hinweise auf schadliche Bodenver-
anderungen oder Altlasten (Auftreten von Fremdstoffen, Auffélligkeiten durch Farbe, und / oder
Geruch) festgestellt werden, sind die Arbeiten in dem betroffenen Bereich sofort einzustellen und
das Umweltamt unverziiglich und unaufgefordert zu informieren.
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SO Photovoltaikanlagen (082
Teilflache 3

0,6 3,50

Artenschutz

Die Vorgaben zum allgemeinen und besonderen Artenschutzrecht gem. 8 39 und 44 BNatSchG sind
zu beriicksichtigen.

Gehdlze durfen ohne gesonderte Zustimmung der zustandigen Naturschutzbehdrde nurin der Zeit
vom 01.10. bis 29.02. beseitigt werden.

In Verbindung mit Baufeldfreimachungen, Fallungen, Gebaudesanierung oder - abbruch sind im
Vorfeld der Arbeiten Gehdlze und Geb&ude einschliel3lich Keller auf Brut-, Nist- und Lebensstatten
zu Uberprifen.

Das Ergebnis ist der Unteren Naturschutzbehdrde mitzuteilen und im Falle des Auffindens von

Nist- und Lebensstéatten die weitere Vorgehensweise abzustimmen.
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SO Photovoltaikanlagen
Teilflache 5

0,6 3,50

B o - Brandschutz
171 @5‘61,.--" GemaR § 23 Abs. 1 LWaldG ist das Anziinden oder Unterhalten eines Feuers oder der Umgang mit
o__/"' brennenden oder glimmenden Gegenstanden sowie das Rauchen im Wald oder in einem Abstand
b~ von weniger als 50 m zum Wald verboten. Ausgenommen von diesen Verboten sind gemaf

§ 23 Abs. 1 Nr. 3 LWaldG u.a. Nutzungsberechtigte auf ihren Grundstiicken, sofern der Abstand
des Feuers zum Wald mindestens 30 m betragt. Sie haben ausreichende vorbeugende Brandschutz-

maflnahmen zu ergreifen.
Bei Waldbrandstufe 4 und 5 gilt das Verbot gem. § 23 Abs. 2 LWaldG auch fiir den in § 23 Abs. 1

Nr. 1-3 genannten Personenkreis.

170
Des Weiteren sind die Vorschriften des Waldgesetzes des Landes Brandeburg insbesondere die
§ 20 (Vorbeugender Waldbrandschutz) und § 24 (Waldverschmutzung) zu beachten.
Gemarkung Buckau Rechtsgrundlagen
: Flur 4 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. | S. 3634), zuletzt
i geéandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20.12.2023 (BGBI. 2023 | Nr. 394). mit Wirkung vom 01.01.2024.
!' Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung
: der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI | S. 3786), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
:' 03.07.2023 (BGBI 2023 | Nr. 176).
i
: Verordnung Uber die Ausarbeitung von Bauleitplaénen und die Darstellung des Planinhalts
| (Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 | S. 58), zuletzt gedndert durch Artikel 3
I: des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBI. 1 S. 1802) mit Wirkung vom 23.06.2021.
I Einsehbarkeit Rechtsgrundlagen
i Die der Planung zu Grunde liegenden Gesetze und DIN-Vorschriften kénnen bei der Stadt Ziesar, Bauamt | i \
' Mihlentor 15a, 14793 Ziesar, wahrend der Dienstzeiten eingesehen werden. 'ﬁ?pographisc'he Grundlage: TK 10 -
: Ge‘obas_js_dagen: © \GeoBa_lsis-_DE/LGB 2021 |ade
i
" Stadt Zi
i a lesar
Gemarkung Buckau '
Flur 2 :
!
i
i
i Bebauungsplan
: . . - . .
g Solarpark Kopernitz Sud - West
Kartengrundlage: |
Liegenschaftskarte: Landesvermessung und '
- - : Auslageexemplar
5 ) sgrc)):::i)trzmatlon Brandenburg l Veroffentlichung Entwurf nach 8 3 Abs.
emarkung: | BauGB
. A £3/4 : au Entwurf Oktober 2024
MaRstab: 1:2.000 48 : Die dffentliche Auslegung ist erfolgt
Stand der Planungsunterlage: 05/2021 |
Vermessung: Steinbrecher und Partner I vom 16.07.2025 bis 19.08.2025
In.genleurgesellschaft mbH : iesar den Steinbrecher u. Partner y
Dipl. Ing. S. Dornblut ! ' Ingenieurgesellschaft mbH ISP
Hohenbezugssystem: DHHN 2016 I . www.ispnet.de . A
Lagesystem: ETRS 89 (2016) 53/5 | K ?eJ!Ckl(et Ingenieurgruppe Steinbrecher + Partner
Stand: 09/2021, 10/2021 misclrexdor
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Veröffentlichung Entwurf nach § 3 Abs. BauGB



Die öffentliche Auslegung ist erfolgt 



vom 16.07.2025 bis 19.08.2025



Ziesar, den ____________





K. Gericke

Amtsdirektor


